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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 61/061/2013 
 
 
Federführung: Abt. 61 - Planung, Umwelt Datum: 12.11.2013
Verfasser: Matthias Reinkober AZ: 6/61- Rein/Has

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Bau-, Verkehrs-, Planungs- und 
Umweltausschuss 

21.11.2013 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 03.12.2013 Vorberatung 
Rat 12.12.2013 Entscheidung 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
a) 69. Änderung des Flächennutzungsplanes ´80 der Stadt Lohne,  
b) Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis Vechta hat die vom Rat der Stadt Lohne am 26.06.2013 beschlossene  
69. Änderung des Flächennutzungsplans ’80 der Stadt Lohne mit Verfügung vom 15.10.2013 
Az. 63-02541-2012-60 unter folgenden Maßgaben genehmigt: 
 
1. Die von der Planung betroffene gemäß NWaldLG geschützte Waldfläche ist zu bewer-

ten, die Ersatzfläche zu sichern sowie kartographisch darzustellen. Die Begründung und 
der Umweltbericht sind dementsprechend zu ergänzen.  

 
2. Die erforderlichen Kompensationsflächen sind zu sichern und kartographisch darzustel-

len. Die Begründung und der Umweltbericht sind dementsprechend zu ergänzen. 
 
Die in den Maßgaben ausgeführten Ergänzungen der Planunterlagen hinsichtlich des erfor-
derlichen Waldersatzes sowie der erforderlichen Kompensationsflächen sind in den Planun-
terlagen des parallel zur 69. Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellten Bebauungs-
plans Nr. 26 E bereits enthalten. Die angesprochenen Ergänzungen werden im Weiteren 
auch als Anlage in die Planunterlagen der 69. Änderung des Flächennutzungsplans ’80 der 
Stadt Lohne aufgenommen (s. Anlagen).  
 
Gem. § 6 Abs. 6 BauGB kann die Gemeinde bestimmen, dass der Flächennutzungsplan in 
der Fassung, die er durch die Änderung erfahren hat, neu bekannt zu machen ist. Ange-
sichts der zahlreichen Änderungen sollte aus Gründen der Übersichtlichkeit von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht werden. 
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Beschlussempfehlung: 
 
a) Der Rat der Stadt Lohne beschließt die o.a. Maßgaben des Landkreises Vechta zur 69. 

Änderung des Flächennutzungsplanes ’80 der Stadt Lohne. Die Planunterlagen werden 
entsprechend dieser Maßgaben ergänzt.  

 
b) Der Rat der Stadt Lohne beschließt die Neubekanntmachung des Flächennutzungspla-

nes. 
 
 
 
 
 
 
Kühling 
Allgemeiner Vertreter 
des Bürgermeisters 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage 1 und Anlage 2 
 
 


